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Steuern von juristischen Personen 

Merkblatt 
Unternehmensumstrukturierungen 
vom 13. Mai 2022 (ersetzt Fassung vom 10. November 2020) 
gilt für Kanton und Bund 
gültig für Steuerperioden ab 2020 

1 Gesetzliche Grundlagen 

1.1 Kanton Basel-Stadt 

1.1.1 Auszug aus dem Steuergesetz 
Unternehmensumstrukturierungen 
§ 72 Stille Reserven einer juristischen Person werden bei Umstrukturierungen, insbesondere 
im Fall der Fusion, Spaltung oder Umwandlung, nicht besteuert, soweit die Steuerpflicht in 
der Schweiz fortbesteht und die bisher für die Gewinnsteuer massgeblichen Werte über-
nommen werden: 
a) bei der Umwandlung in eine Personenunternehmung oder in eine andere juristische Per-
son; 
b) bei der Auf- oder Abspaltung einer juristischen Person, sofern ein oder mehrere Betriebe 
oder Teilbetriebe übertragen werden und soweit die nach der Spaltung bestehenden juristi-
schen Personen einen Betrieb oder Teilbetrieb weiterführen; 
c) beim Austausch von Beteiligungs- oder Mitgliedschaftsrechten anlässlich von Umstruktu-
rierungen oder von fusionsähnlichen Zusammenschlüssen; 
d) bei der Übertragung von Betrieben oder Teilbetrieben sowie von Gegenständen des be-
trieblichen Anlagevermögens auf eine inländische Tochtergesellschaft. Als Tochtergesell-
schaft gilt eine Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft, an der die übertragende Kapitalge-
sellschaft oder Genossenschaft zu mindestens 20 Prozent am Grund- oder Stammkapital 
beteiligt ist. 
2 Bei einer Übertragung auf eine Tochtergesellschaft nach Abs. 1 lit. d werden die übertra-
genen stillen Reserven im Verfahren nach den §§ 177 - 179 nachträglich besteuert, soweit 
während den der Umstrukturierung nachfolgenden fünf Jahren die übertragenen Vermö-
genswerte oder Beteiligungs- oder Mitgliedschaftsrechte an der Tochtergesellschaft veräus-
sert werden; die Tochtergesellschaft kann in diesem Fall entsprechende, als Gewinn ver-
steuerte stille Reserven geltend machen. 
3 Zwischen inländischen Kapitalgesellschaften und Genossenschaften, welche nach dem 
Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse durch Stimmenmehrheit oder auf andere Weise 
unter einheitlicher Leitung einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft zusammengefasst 
sind, können direkt oder indirekt gehaltene Beteiligungen von mindestens 20 Prozent am 
Grund- oder Stammkapital einer anderen Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft, Betriebe 
oder Teilbetriebe sowie Gegenstände des betrieblichen Anlagevermögen zu den bisher für 
die Gewinnsteuer massgeblichen Werten übertragen werden.  
Die Übertragung auf eine Tochtergesellschaft nach Abs. 1 lit. d bleibt vorbehalten. 
4 Werden im Fall einer Übertragung nach Abs. 3 während der nachfolgenden fünf Jahre die 
übertragenen Vermögenswerte veräussert oder wird während dieser Zeit die einheitliche Lei-
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tung aufgegeben, so werden die übertragenen stillen Reserven im Verfahren nach den §§ 
177 - 179 nachträglich besteuert. Die begünstigte juristische Person kann in diesem Fall ent-
sprechende, als Gewinn versteuerte stille Reserven geltend machen. Die im Zeitpunkt der 
Sperrfristverletzung unter einheitlicher Leitung zusammengefassten inländischen Kapitalge-
sellschaften und Genossenschaften haften für die Nachsteuer solidarisch. 
5 Entsteht durch die Übernahme von Aktiven und Passiven einer Kapitalsgesellschaft oder 
einer Genossenschaft, deren Beteiligungsrechte der übernehmenden juristischen Person 
gehören, ein Buchverlust auf der Beteiligung, so kann dieser steuerlich nicht abgezogen 
werden; ein allfälliger Buchgewinn auf der Beteiligung wird besteuert. 
 
Statusänderung1 
§ 242bis 
7 Die Realisation nach Absatz 6 bemisst sich im Falle einer Umstrukturierung nach dem Um-
fang des Verhältnisses der bisherigen Gewinne. Massgebend sind die letzten 3 Geschäfts-
jahre vor der Umstrukturierung. Bei der Übertragung von Betrieben, Teilbetrieben sowie Ge-
genständen des betrieblichen Anlagevermögens sind die Gewinne anteilig aufzuschlüsseln. 

1.2 Direkte Bundessteuer 

1.2.1 Aus dem Steuergesetz 
Umstrukturierungen 
Art. 61 1 Stille Reserven einer juristischen Person werden bei Umstrukturierungen, insbeson-
dere im Fall der Fusion, Spaltung oder Umwandlung, nicht besteuert, soweit die Steuerpflicht 
in der Schweiz fortbesteht und die bisher für die Gewinnsteuer massgeblichen Werte über-
nommen werden: 
a. bei der Umwandlung in eine Personenunternehmung oder in eine andere juristische Per-
son; 
b. bei der Auf- oder Abspaltung einer juristischen Person, sofern ein oder mehrere Betriebe 
oder Teilbetriebe übertragen werden und soweit die nach der Spaltung bestehenden juristi-
schen Personen einen Betrieb oder Teilbetrieb weiterführen; 
c. beim Austausch von Beteiligungs- oder Mitgliedschaftsrechten anlässlich von Umstruktu-
rierungen oder von fusionsähnlichen Zusammenschlüssen; 
d. bei der Übertragung von Betrieben oder Teilbetrieben sowie von Gegenständen des be-
trieblichen Anlagevermögens auf eine inländische Tochtergesellschaft. Als Tochtergesell-
schaft gilt eine Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft, an der die übertragende Kapitalge-
sellschaft oder Genossenschaft zu mindestens 20 Prozent am Grund- oder Stammkapital 
beteiligt ist. 
2 Bei einer Übertragung auf eine Tochtergesellschaft nach Absatz 1 Buchstabe d werden die 
übertragenen stillen Reserven im Verfahren nach den Artikeln 151–153 nachträglich besteu-
ert, soweit während den der Umstrukturierung nachfolgenden fünf Jahren die übertragenen 
Vermögenswerte oder Beteiligungs- oder Mitgliedschaftsrechte an der Tochtergesellschaft 
veräussert werden; die Tochtergesellschaft kann in diesem Fall entsprechende, als Gewinn 
versteuerte stille Reserven geltend machen. 
3 Zwischen inländischen Kapitalgesellschaften und Genossenschaften, welche nach dem 
Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse durch Stimmenmehrheit oder auf andere Weise 
unter einheitlicher Leitung einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft zusammengefasst 
sind, können direkt oder indirekt gehaltene Beteiligungen von mindestens 20 Prozent am 
Grund- oder Stammkapital einer anderen Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft, Betriebe 

                                                
1 Für Praxishinweise zu § 242bis Abs. 7 StG wird auf das Merkblatt "Statusänderung" verwiesen, wel-
ches demnächst publiziert wird. 
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oder Teilbetriebe sowie Gegenstände des betrieblichen Anlagevermögens zu den bisher für 
die Gewinnsteuer massgeblichen Werten übertragen werden. Die Übertragung auf eine 
Tochtergesellschaft nach Artikel 61 Absatz 1 Buchstabe d bleibt vorbehalten. 
4 Werden im Fall einer Übertragung nach Absatz 3 während der nachfolgenden fünf Jahre 
die übertragenen Vermögenswerte veräussert oder wird während dieser Zeit die einheitliche 
Leitung aufgegeben, so werden die übertragenen stillen Reserven im Verfahren nach den 
Artikeln 151–153 nachträglich besteuert. Die begünstigte juristische Person kann in diesem 
Fall entsprechende, als Gewinn versteuerte stille Reserven geltend machen. Die im Zeit-
punkt der Sperrfristverletzung unter einheitlicher Leitung zusammengefassten inländischen 
Kapitalgesellschaften und Genossenschaften haften für die Nachsteuer solidarisch. 
5 Entsteht durch die Übernahme der Aktiven und Passiven einer Kapitalgesellschaft oder ei-
ner Genossenschaft, deren Beteiligungsrechte der übernehmenden Kapitalgesellschaft oder 
Genossenschaft gehören, ein Buchverlust auf der Beteiligung, so kann dieser steuerlich 
nicht abgezogen werden; ein allfälliger Buchgewinn auf der Beteiligung wird besteuert. 

2 Praxishinweise 

Da sich der Wortlaut des neuen § 72 StG BS im Wesentlichen mit demjenigen des neuen 
Art. 61 des Bundesgesetzes für die direkte Bundessteuer (DBG) deckt, können wir für die 
Praxis auf das sehr ausführliche und mit vielen Beispielen versehene Kreisschreiben Nr. 5 
vom 1. Juni 2004 der Eidgenössischen Steuerverwaltung verweisen.  

2.1 Auszug aus dem Inhaltsverzeichnis Kreisschreiben Nr. 5 vom 1. Juni 2004: 
4.1 Zusammenschluss (Fusion, Absorption etc.)   Seiten 27 - 46 
(mit Beispielen 4 bis 7 Anhang zu KS 5 Seiten 9 - 17) 

4.2  Umwandlung        Seiten 47 - 58 
(mit Beispiel 8 Anhang Seite 20 + 21) 

4.3  Spaltung (Aufspaltung und Abspaltung    Seiten 59 - 67 
(mit Beispielen 10 bis 14 Anhang zu KS 5 Seiten 22 -34) 

4.4  Übertragung auf Tochtergesellschaft (Ausgliederung)  Seiten 68 - 76 
(mit Beispielen 15 bis 18 Anhang zu KS 5 Seiten 35 - 47) 

4.5  Übertragung zwischen inländischen Konzerngesellschaften Seiten 77 - 84 
(mit Beispielen 19 bis 24 Anhang zu KS 5 Seiten 48 - 66) 

Das Kreisschreiben samt Anhang ist im Internet publiziert unter www.estv.admin.ch Direkte 
Bundessteuer - Fachinformationen - Kreisschreiben. 
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